E N E R G I E
Emissionsmessverordnung

Die Emissionsmessverordnung-Luft – EMV-L wurde am 9.5.2011 im Bundesgesetzblatt II Nr. 153/2011 veröffentlicht und ist am 10.5.2011 in Kraft getreten. 

Die Verordnung verweist im Anhang auf zahlreiche Normen, die ebenfalls im Bundes​gesetzblatt öffentlich kundgemacht wurden. 

Mit der Verordnung sollen Mess-, Überwachungs- und Berichtstechnik als Begleitmaßnahme zu emissionsbegrenzenden Maßnahmen für Feuerungsanlagen an den Stand der Technik angepasst werden. 

Geltungsbereich (§ 1):
Es werden Festlegungen für Messungen von Emissionen in die Luft getroffen, die von Anlagen gemäß § 1 EG-K ausgehenden. Dem Geltungsbereich des § 1 EG-K unterliegen ortsfeste Anlagen bestehend aus:
	
	a) Dampfkesseln, die mit gasförmigen, flüssigen oder festen Brennstoffen befeuert werden oder denen durch heiße Abgase Wärme zugeführt wird (Abhitzekessel) oder

	
	b) Gasturbinen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder mehr,

	und anderen unmittelbar damit verbundenen Einrichtungen, die mit den Dampfkesseln oder Gasturbinen in einem technischen Zusammenhang stehen, und die Auswirkungen auf die Emissionen und die Umweltverschmutzung haben können.


Ausgenommen vom Geltungsbereich des EG-K sind Anlagen, deren Emissionen nicht an die Umwelt abgegeben, sondern zur Gänze in ein Produktionsverfahren geleitet werden.

Die EMV-L gilt nicht für Anlagen, die in den Geltungsbereich der Abfallverbrennungs​verordnung - AVV fallen.

Die neuen Regelungen betreffen daher Unternehmen, die Dampfkessel bzw. Gasturbinen betreiben und Unternehmen, die solche Anlagen überwachen.

Die Verordnung sieht folgende Übergangsbestimmungen vor (§ 20):

- Die Bestimmungen der Messplätze und Messstrecken (§ 3) gelten nur für Anlagen deren Genehmigungsverfahren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch nicht abgeschlossen war.


ab 1. Jänner 2012 ist einzuhalten:

· Für bestehende Messgeräte die Bestimmungen betreffend Messgeräte und Messsysteme 

· (§ 4) hinsichtlich des Entsprechens einer Norm, sowie gemäß § 9 Abs. 1 und 4 über die Auswertung und Einhaltekriterien bei Einzelmessungen hinsichtlich der Anforderungen der Messunsicherheit 

· Für bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits in Betrieb genommene Anlagen für die kontinuierliche Erfassung von Betriebsparametern die Bestimmungen gemäß § 12 Abs. 1 Z 2 und Z 3 lit. b hinsichtlich der Aufzeichnungen der entsprechenden Größen 

· Für bestehende Messgeräte die Aufzeichnungspflichten gemäß § 13 Abs. 1 und 3 hinsicht​lich des Entsprechens einer Norm

· Für bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits in Betrieb genommene Anlagen die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 Z 2 und 4 und Abs. 2 hinsichtlich der Erfassung von Betriebsparametern ab dem 1. Jänner 2012

· Für bestehende Messgeräte gelten die Datenausgabe- bzw. Protokollierungspflichten gemäß § 19 Abs. 2 hinsichtlich des Entsprechens einer Norm ab dem 1. Jänner 2012.


ab Jänner 2016 ist einzuhalten:

· Für bestehende Anlagen gemäß § 2 Z 3 EG-K mit einer Brennstoffwärmeleistung von weniger als 100 MW die Bestimmungen des § 15 hinsichtlich des Erfordernisses einer kontinuierlichen Emissionsmessung 

Außerkrafttreten: 

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten folgende Bestimmungen außer Kraft (§ 21 EM-V):

· die §§ 3 bis 7 der Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen – LRV-K 1989, 

· die Anlage 2 des EG-K,

· die im EG-K normierten jeweiligen Bezugnahmen auf Anhang VIII Abschnitt A Abs. 2 bis 6 der Richtlinie 2001/80/EG zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungs​anlagen in die Luft.

Die Verordnung samt Anhang und den veröffentlichten Normen können  unter folgendem Link abgerufen werden: 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2011_II_153&ResultFunctionToken=b9b2ec3b-42a3-41f8-86d5-bc9b1a25d45b&Position=1&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=09.05.2011&BisDatum=09.05.2011&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Suchworte=  

Des Weiteren finden Sie im Anhang die bezughabende Normenliste und sowie den veröffentlichten Gesetzestext.


